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Sicherheitsbestimmungen für Besucher 
 
 

Die nachfolgenden Sicherheitsbestimmungen dienen Ihrer Sicherheit und der Sicherheit unserer Beschäftigten. Sie sind 
dazu verpflichtet diese Sicherheitsbestimmungen zu beachten und die darin niedergeschriebenen Verbote und Gebote 
zwingend einzuhalten. Bei Missachtung dieser Sicherheitsbestimmungen behält sich die Neuss Trimodal GmbH das 
Recht vor, ohne Vorwarnung ein Hausverbot auszusprechen. 

 
Allgemeine Bestimmungen: 
 
1. Anmeldung vor Betreten des Betriebsgeländes 

Das Betriebsgelände darf nicht ohne Bewilligung betreten werden. Sie müssen sich vor Betreten des Betriebsge-
ländes anmelden. Die Anmeldung erfolgt am Standort: 
 

 Tilsiter Straße 15; 41460 Neuss (Terminal) an der Security. 
 
Im Zuge der Anmeldung wird Ihre Berechtigung überprüft. Ausschließlich bei bestehender Berechtigung wird Ihnen 
Zugang zu unserem Betriebsgelände bzw. zu unseren Betriebsräumen gewährt. Für das Terminal wird Ihnen ein 
Besucherausweis ausgehändigt. Dieser bleibt für die Besuchsdauer gültig. Tragen Sie den Ausweis sichtbar an Ihrer 
Kleidung. Sie tragen sich in eine Anwesenheitsliste ein. 
 

2. Unterweisung vor Betreten des Betriebsgeländes 

Bevor Sie das Betriebsgelände betreten dürfen, erhalten Sie eine Sicherheitseinweisung. Die Teilnahme an dieser 
Einweisung sowie das Verständnis der unterwiesenen Inhalte müssen Sie durch Ihre Unterschrift bestätigen. 
 

3. Abmeldung bei Verlassen des Betriebsgeländes 

Beim letztmaligen Verlassen des Betriebsgeländes, d.h. zum Ende Ihrer Besuchszeit, melden Sie sich wieder ab. Die 
Abmeldung erfolgt am Standort: 
 

 Tilsiter Straße 15; 41460 Neuss (Terminal) an der Security. 
 
Der Besucherausweis für das Terminal ist bei der Abmeldung unaufgefordert zurückzugeben. 
 

4. Überwachung des Betriebsgeländes 
Bestimmte Betriebsbereiche werden einer Videoüberwachung unterzogen. Mit Betreten des Betriebsgeländes ak-
zeptieren sie diese Videoüberwachung. 

 
 

Besondere Personenbestimmungen: 
 

5. Mitführen persönlicher Dokumente 

Sie sind dazu angehalten, auf dem Betriebsgelände jederzeit ihren Personal- oder Sozialversicherungsausweis mit 
sich zu führen. Besucher, die nicht Bürger der EU sind, müssen zusätzlich ihre Aufenthaltsgenehmigung mit sich 
führen. Die Neuss Trimodal GmbH behält sich das Recht vor, diese Dokumente zu überprüfen. 
 
 

Besondere Verkehrsbestimmungen: 
 

6. Anmelden von Fahrzeugen vor Befahren des Betriebsgeländes 
Das Betriebsgelände darf nicht ohne Einfahrerlaubnis befahren werden. Wenn Sie ein Kraftfahrzeug auf dem Be-
triebsgelände benutzten möchten, müssen Sie hierzu im Vorfeld eine Einfahrerlaubnis einholen. Die Anmeldung des 
Kraftfahrzeuges erfolgt am Standort: 
 

 Tilsiter Straße 15; 41460 Neuss (Terminal) an der Security. 
 

7. Führen von Fahrzeugen auf dem Betriebsgelände 

Auf dem Betriebsgelände gelten die allgemeinen Verkehrsregeln der Straßenverkehrsordnung (StVO) und Strassen-
verkehrszulassungsordnung (StVZO). Abweichend von diesen allgemeinen Verkehrsregeln dieser beiden Verord-
nungen gelten die folgenden betrieblichen Verkehrsregeln:  
 

 Auf dem Betriebsgelände: 

 herrscht absolutes Überholverbot 

 herrscht absolutes Rauchverbot und Feuerverbot (auch in Kraftfahrzeugen); 

 beträgt die Höchstgeschwindigkeit 25 km/h; 

 haben Umschlaggeräte (Krane, Stapler) und Schienenfahrzeuge (Eisenbahnen) stets Vorrang vor anderen 
Verkehrsteilnehmern; 

 dürfen die gekennzeichneten Verkehrswege nicht verlassen werden. 
 
Sie sind dazu verpflichtet, die allgemeinen und betrieblichen Verkehrsregeln auf dem gesamten Betriebsgelände, 
sowohl innerhalb als auch außerhalb baulicher Anlagen einzuhalten. 
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8. Abstellen von Fahrzeugen auf dem Betriebsgelände 

Auf dem Betriebsgelände gelten die allgemeinen Verkehrsregeln der Straßenverkehrsordnung (StVO) und Stras-
senverkehrszulassungsordnung (StVZO). Das Halten und Parken vor Fahrzeugen ist nur auf den ausgewiesenen 
Flächen gestattet. Zum Gleiskörper ist ausnahmslos ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. Flächen und 
Wege für die Feuerwehr sind unbedingt freizuhalten. Die Parkflächen vor den Bürogebäuden sind ausschließlich für 
Beschäftigte der Neuss Trimodal GmbH reserviert. Widerrechtlich parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig, zu 
Lasten des Fahrzeughalters abgeschleppt. 

 
9. Instandhalten von Fahrzeugen auf dem Betriebsgelände 

Das Warten, Reparieren von nicht betriebseigenen Kraftfahrzeugen und Anhängern ist auf dem gesamten Betriebs-
gelände streng untersagt. In diesem Zusammenhang ist auch das Aufbewahren bzw. Lagern von Ersatzteilen oder 
Ersatzstoffen (z.B. Schmieröle, -fette) oder Materialien und Mittel zur Wartung bzw. Reparatur (Öldosen bzw. ölge-
tränkte Lappen) verboten. Bei Zuwiderhandlung haftet der Verursacher. 
 
 

Besondere Schutzbestimmungen: 
 

10. Einnahme von Lebensmitteln 

Der Verzehr von Lebensmitteln (Essen und Trinken) ist auf dem gesamten Terminal nicht gestattet. Ein Verzehr von 
Lebensmitteln innerhalb von Fahrzeugen ist auf dem Terminal gestattet. 
 

11. Einnahme und Einfluss von Genussmitteln 

Der Genuss von Zigaretten ist auf dem gesamten Betriebsgelände innerhalb und außerhalb der baulichen Anlagen 
mit Ausnahme der dafür vorgesehenen Raucherbereiche nicht gestattet. Rauchverbote sind einzuhalten! Der Genuss 
von Alkohol sowie der Konsum von anderen berauschenden Mitteln und Stoffen sind strengstens untersagt. Das 
Betreten des Betriebsgeländes unter Einfluss von berauschenden Mitteln oder Alkohol ist verboten. Jeder Verstoß 
wird zur Anzeige gebracht.  
 

12. Benutzung von Dokumentationsmitteln 
Das Anfertigen von bildhaften und stimmhaften Aufzeichnungen und Dokumentationen, z.B. durch Sprachaufzei-
chnungen und Fotografieren, über betriebliche Einrichtungen jeglicher Art und Verfahrensweisen jeglicher Art ist oh-
ne Genehmigung der Neuss Trimodal GmbH untersagt.  
 

13. Zutrittsbeschränkungen 

In unserem Unternehmen gelten Zutrittsbeschränkungen zu bestimmten Betriebsbereichen. Sie dürfen keine anderen 
als die zulässigen Orte eigenmächtig betreten. Das Besteigen von Schienenfahrzeugen, Flurförderzeugen sowie 
Krananlagen und Lageranlagen sowie das Betreten von Gütern, Ladungen und Containern ist für Unbefugte 
strengstens verboten! Ein Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist verboten. Das Überqueren der Gleisanlagen ist 
unter besonderer Berücksichtigung der Verkehrssicherheit gestattet. Hierbei sind größte Vorsicht und Rücksicht auf 
den Gleisverkehr erforderlich. 
 

14. Bereitstellung und Benutzung persönlicher Schutzausrüstung 

Auf dem gesamten Umschlagsbereich sind generell Warnwesten, Schutzschuhe sowie Schutzhelme zu tragen. Per-
sönliche Schutzausrüstung ist grundsätzlich durch den Besucher zu beschaffen. In Ausnahmen (nach Vereinbarung) 
kann persönliche Schutzausrüstung auch durch die Neuss Trimodal GmbH leihweise gestellt werden. Besucher sind 
verpflichtet, persönliche Schutzausrüstung bestimmungsgemäß zu benutzen.  
 

15. Freihalten von Fluchtwegen und Notausgängen 
Verkehrswege, Fluchtwege und Notausgänge sind stets freizuhalten. Diese dürfen auch nicht vorübergehend mit 
Fahrzeugen, Gegenständen o.ä. verstellt werden.  
 
 

Besondere Notfallbestimmungen: 
 

16. Verhalten bei Unfällen und Verkehrsunfällen 

Melden Sie alle Unfälle und Verkehrsunfälle bzw. deren Verdachtsfälle unserem Koordinator! Beachten Sie auch die 
gesetzlichen Meldepflichten bei Arbeitsunfällen! 
 
Verfahren Sie im Notfall nach Punkt 18 der besonderen Notfallbestimmungen! 
 

17. Verhalten bei Leckagen und Freisetzungen 

Schalten Sie unverzüglich den Fahrzeugmotor ab und verlassen Sie das Fahrzeug! Entfernen Sie sich aus der Ge-
fahrenzone quer zur Windrichtung! Vermeiden Sie den Kontakt zu ausgetreten Stoffen. 
 
Laufen Sie nicht zurück zu Ihrem Fahrzeug! Informieren Sie umgehend das Platzpersonal! Befolgen Sie die Weisung-
en des Platzpersonals! 
 
Verfahren Sie im Notfall nach Punkt 18 der besonderen Notfallbestimmungen! 
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18. Verhalten bei Notfällen 

Bewahren Sie Ruhe und zeigen Sie Besonnenheit!  
 
Beachten Sie Aushänge zur Ersten Hilfe etc.  
 
Setzen Sie einen Notruf ab! Beachten Sie hierbei die 5 W – Fragen! Warten Sie auf Rückfragen! 
 

 Feuerwehr / Rettungsdienst 112 

 Polizei   110 
 
1. Wer meldet? 2. Was ist passiert? 
3. Wo ist es passiert? 4. Wieviele Personen sind verletzt? 
5. Warten auf Rückfragen!  
 
Informieren Sie umgehend das Platzpersonal! Befolgen Sie die Weisungen des Platzpersonals! 
 
Suchen Sie eine der folgenden, gekennzeichneten Sammelstellen auf: 
 

 Verwaltung; Tilsiter Straße 11:  Parkplatz vor Gebäude  

 Terminal; Tilsiter Straße 15:   Parkplatz vor GATE-IN 
 
Verlassen Sie Betriebsräume über die gekennzeichneten Fluchtwege. 
 
Warnen Sie umstehende Personen! Helfen Sie verletzten oder hilfsbedürftigen Personen! 
 


